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Mitteilungen
über Textilindustrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie

^üaktion: Letzigraben 195, 8047 Zürich
^eratenannahme: Orell Füssli-Annoncen AG, Limmatquai 4, Postfach, 8022 Zürich
J^essänderungen: Robert Keller, Effretikonerstrasse 564, 8307 Kindhausen
'ück und Versand: Buchdruckerei Lienberger AG, Obere Zäune 22, 8001 Zürich
^schäftsstelle VET: Lindenweg 7, 8122 Pfaffhausen, PC 80-7280

^12 Dezember 1968 75. Jahrgang

Organ und Verlag des Vereins ehemaliger
Textilfachschüler Zürich und Angehöriger
der Textilindustrie

Organ der Zürcherischen Seidenindustrie-
Gesellschaft und des Verbandes Schweiz.
Seidenstoff-Fabrikanten

Organ der Vereinigung Schweizerischer
Textilfachleute und Absolventen der Textil-
fachschule Wattwil

Von Monat zu Monat
Nachfragebelebung in der Textilindustrie

Wie aus den letzten Lageberichten der verschiedenen
Parten der schweizerischen Textilindustrie hervorgeht,

^lehnet sich seit einigen Monaten eine Belebung der
Nachfrage nach Textilien ab, die allerdings branchenweise
Unterschiedlich ist. Diese erfreuliche Situation kommt in
?'her Zunahme der Auftragsbestände und zum Teil auch

einer besseren Ausnützung der Betriebskapazitäten und
'P längeren Lieferfristen zum Ausdruck. Gleichzeitig ist
Jber auch der Personalmangel noch spürbarer geworden.
_'he Belebung zeigt sich auch in den Zahlen der Export-
f'atistik. Die Gesamtausfuhr der Textilindustrie in den
^ten neun Monaten des laufenden Jahres erreichte einen
PP®rt von 1103 Millionen Franken und übertraf damit das
r^gebnis in der gleichen Periode des Vorjahres um 79 Mil-
'"hen. Die Ausfuhr von Chemiefasern und Chemiefaser-
jkfnen stieg von 241 Millionen im Vorjahr auf 266 Mil-
'®hen im Jahre 1968, diejenige der Gewebe aus Seide
!jPd Chemiefasern von 115 auf 125 Millionen und jene der
äumwollgewebe von 125 auf 136 Millionen. Exportzu-

Pehmen können auch bei den Bändern aus Textilien, den
tickereien, den Baumwollgarnen und den Wirk- und
'rickwaren registriert werden. Demgegenüber vermin-

;®rte sich die Ausfuhr von Wollgarnen und diejenige der

bl;

ollgewebe geringfügig, während der Exportwert der Be-
®idungswaren mit 94 Millionen Franken unverändert
>eb. Auf den Absatzmärkten der Leinenindustrie, vor-

Legend im Inland, herrscht ein ausgeprägter Konkurrenz-
phhpf. Die Kundschaft disponiert äusserst kurzfristig und

Importe üben einen starken Druck auf die Verkaufs-
;Wise aus. Im Exportgeschäft, das sich im wesentlichen

Spezialartikel aus Leinen beschränkt, konnten in letz-
Zeit nur verhältnismässig geringe Umsätze erzielt'er

V,®rden.

Beachtliche Rückgänge des Fremdarbeiterbestandes

^ach der Erhebung des Bundesamtes für Industrie,
*®Werbe und Arbeit vom August 1968 hat die Zahl der
Phtrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte in der Tex-

ki

'iL und Bekleidungsindustrie innert Jahresfrist um 973
®fsonen abgenommen und damit einen Stand von 28 121

Hi
Reicht. Im Vergleich zum August 1964 ist sogar ein
Pckgang um 6654 Fremdarbeiter festzustellen.
^ür die gesamte Industrie ist der Rückgang wenigerDi

^geprägt. Bei den Jahresaufenthaltern und Saisonarbei-
tp ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang

„JP 4452 Personen oder um 0,8 %. Die Zahl der Grenz-
ger, welche nicht zur Wohnbevölkerung gehören, stieg

jj'. der gleichen Zeit um 4425 auf 63 062 oder um 7,5 %. Im
j'Oblick auf die Abbaumassnahmen ist daran zu erinnern,

gemäss Bundesratsbeschluss vom 28. Februar 1968 nur
,.® Jahresaufenthalter den Abbaumassnahmen unterstellt
PP, dass der dreiprozentige Abbau erst Ende November

'n

1968 durchgeführt sein musste, und dass nicht alle Bran-
chen dem Abbau unterstehen. Vom Abbau ausgenommen
sind die Land- und Forstwirtschaft, der Hausdienst, der
Gesundheitsdienst sowie gewisse Sparten des Erziehungs-
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wesens. Ferner darf nicht übersehen werden, dass auch in
den abbaupflichtigen Branchen nur Betriebe mit vier und
mehr Jahresaufenthaltern ihre Bestände reduzieren müs-
sen. Ausserdem wurden seit der letzten Augusterhebung
7300 Ausnahmebewilligungen erteilt, vor allem für Not-
stände, Forschung, Neugründungen und Betriebserweite-
rungen. Ohne diese Ausnahmebewilligungen würde sich
ein Rückgang der abbaupflichtigen Bestände um rund
4100 ergeben.

Am Bestand der Jahresaufenthalter und Saisonarbeiter
waren Ende August 1968 die Bauarbeiter mit 24 % und die
Metallarbeiter mit 19 % nach wie vor am stärksten ver-
treten. Auch die Bestände des gastgewerblichen Personals
und der Textil- und Bekleidungsarbeiter waren mit Quo-
ten von 13 bzw. 10 % recht erheblich. Zusammen umfass-
ten diese vier Berufsgruppen zwei Drittel des Bestandes.

Nach der Staatsangehörigkeit standen unter den kontroll-
Pflichtigen ausländischen Arbeitskräften (ohne Grenzgän-
ger) die Italiener mit 66 % nach wie vor an erster Stelle.
Mit grossem Abstand folgten die Spanier mit 14 %, die
Deutschen mit 8, die Oesterreicher mit 3 und die Franzo-
sen mit 2 %. Aus anderen Staaten rekrutierten sich 7 %

der Jahresaufenthalter und Saisonarbeiter.

Gegen ein Obligatorium in der Kranken-
und Unfallversicherung

Kaum ist die 7. AHV-Revision unter Dach, tauchen neue
Vorschläge zur «Verbesserung» unserer sozialen Einrich-
tungen auf. Da angesichts des grosszügigen Ausbaues der
Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung auf diesem Ge-
biet zurzeit nichts zu holen ist, wendet sich das Interesse
gewisser Kreise der Kranken- und Unfallversicherung zu.
Der eidgenössische Verband «Pro Familia» fordert die Ein-
führung eines umfassenden Obligatoriums für die Kran-

ken-, Unfall- und Mutterschaftsversicherung, wobei
Prämien für diese Versicherung zur Hauptsache dur®"

lohnabhängige Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträü"
analog zur AHV aufgebracht werden sollten. Damit wir"
auch ein Uebergang zur Familienversicherung vorgesehen
Ein solches Obligatorium hätte Versicherungsaufwendu®'
gen von über 4 Milliarden Franken zur Folge, die zu #'

nem Fünftel durch die öffentliche Hand (rund 800 Mild"'
nen) und zu je zwei Fünfteln (je 1600 Mio) durch Arbef'
geber und Arbeitnehmer aufzubringen wären. Dies b®'

deutet einen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeitrag
je 3,84 oder zusammen 7,68 Lohnprozenten, also viel med'

als heute für AHV, Invalidenversicherung und Erwerb^
ersatz-Ordnung zusammen. Ein derartiges Projekt ist

schon angesichts dieser Zahlen völlig unrealistisch. Ah®'

auch aus grundsätzlichen Erwägungen muss ein Oblig®'

torium mit einer schematischen Konzeption für uns#"
differenzierten Verhältnisse abgelehnt und zurückgeW®'
sen werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb Arbeitgeb#'
beiträge für eine Krankenpflegeversicherung geleistet W#'
den sollten, die weder mit dem Betrieb noch mit dem A'

beitsverhältnis etwas zu tun hat. Es erscheint auch m®"'

als fraglich, ob die Mehrheit der Arbeitnehmer bereit wa®®'

eine zusätzliche Belastung in diesem Ausmass auf sich "

nehmen für Leistungen, die kaum überblickt werden k#
nen. Ein totales und das ganze Land umfassendes Obligé®
rium würde zudem einer zentralistischen, bürokratisch®"

Organisation rufen, welche einen grossen Teil der GeW®_

beanspruchen würde. Da ausserdem auch verfassungsm^"
sige und rechtliche Bedenken einem solchen Vorhab®"

entgegenstehen, täten die Initianten gut daran, ihre Kr#
für zweckmässigere und realistischere Projekte einzuS'
zen. Es gilt, solchen Versuchen zur kalten SozialisierU"*
bereits in den Anfängen zu wehren.

Dr. P. Strass®'

Industrielle Nachrichten

Der Textilmechaniker
Neuer umfassender Lehrberuf für Spinnerei, Zwirnerei und Weberei

Dr. Hans Rudin

Nach längeren Vorarbeiten hat das Eidg. Volkswirt-
Schaftsdepartement den neu geschaffenen Lehrberuf des
Textilmechanikers auf den 1. Oktober 1968 in Kraft ge-
setzt. Mit dem nun vorliegenden Lehrlingsreglement des
Textilmechanikers sind die bisherigen Lehrberufe des
Spinnereimechanikers, Zwirnereimechanikers und Webe-
reimaschinen-Vorrichters zusammengefasst worden. Dem-
entsprechend kann der neue Lehrberuf des Textilmechani-
kers in einer der drei Berufsrichtungen: a) Spinnerei,
b) Zwirnerei, c) Weberei absolviert werden. Nach Bestehen
der Lehrabschlussprüfung wird das eidgenössische Fähig-
keitszeugnis verliehen, dessen Inhaber berechtigt ist, die
gesetzlich geschützte Berufsbezeichnung «gelernter Textil-
meehaniker» zu führen, unter Angabe der Berufsrichtung
«Spinnerei», «Zwirnerei» oder «Weberei».

Zurzeit laufende Lehrverhältnisse in den Berufen des
Spinnereimechanikers, Zwirnereimechanikers oder Webe-
reimaschinenvorrichters können vertragsgemäss zu Ende
geführt oder im Einverständnis der Vertragsparteien und
der zuständigen kantonalen Behörde in Lehrverhältnisse
für Textilmechaniker umgewandelt werden.

Der Zweck der Zusammenfassung der bisherigen drei
Lehrberufe zu einem die Spinnerei, Zwirnerei und Weberei,
umfassenden Grundberuf liegt
a) in der Schaffung einer allgemeinen Ausbildungsgrund-

läge,
b) in den grösseren Berufsmöglichkeiten des gelernten

Textilmechanikers,
c) in der attraktiveren Berufsbezeichnung,

d) in der einheitlichen Ausbildung an den Gewerbeschul®
e) in der Klarheit für die Berufsberater,
f) im besseren Bekanntwerden in der Oeffentlichkeit.

^

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
(Biga) hat grossen Wert auf diese Zusammenfassung
und wurde dabei von den Berufsberatern und den "
werbeschulen kräftig unterstützt.

Da in der Berufsbezeichnung das Wort «Mechanik®"

vorkommt, was auch von vielen Firmen gewünscht wu" '

ist die Ausbildung in der mechanischen Werkstätte
gedehnt worden. Trotzdem beträgt die Dauer der L#®

nur 3 Jahre. Bei der Schaffung des neuen LehrberU
schwankte man längere Zeit zwischen einer Lehrda®^,
von 3 oder von 4 Jahren und der Beschluss, die Lehrda®,|
auf 3 Jahre anzusetzen, erfolgte nur mit knapper Mehrb®

^

Die grössten Veränderungen bringt das neue Lehrling
règlement im Vergleich zum bisherigen Lehrberuf
Webereimaschinen-Vorrichters. Der Textilmechaniker
Richtung Weberei muss nun neu 14 Monate in der
nischen Werkstätte ausgebildet werden. Es handelt
aber gerade beim «Webereimechaniker» nicht um #1

g

Mechaniker, sondern um einen Textilfachmann.
Hauptaufgabe wird die Produktion von Textilien ®

nicht die Reparatur von Maschinen. Allerdings geh®>"

zur Produktion selbstverständlich auch die Fähigkeit, ®

^
fächere Reparaturen vorzunehmen und sodann vor a*

^
das Einrichten und ständige Ueberprüfen der Maschib j

Wenn eingewendet wird, die Lehre sei zu kurz, um so^ j,
das Textilgebiet wie auch das mechanische Gebiet v"
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